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Jahrgang 1994 Ausgegeben am 21. Dezember 1994 311. Stück

1013. Bundesverfassungsgesetz: Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 1994 — B-VGN 1994
(NR: GP XIX RV 27 AB 58 S. 11. BR: 4956 AB 4942 S. 593.)

1013. Bundesverfassungsgesetz, mit dem
das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung
von 1929 geändert wird sowie das EWR-
Bundesverfassungsgesetz und das EGKS-Ab-
kommen-Durchführungsgesetz aufgehoben
werden (Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle

1994 _ B-VGN 1994)

Der Nationalrat hat beschlossen.

Artikel I

Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes

Das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung
von 1929, zuletzt geändert durch das Bundes-
Verfassungsgesetz BGBl. Nr. 506/1994, wird wie
folgt geändert:

1. Der Titel samt Abkürzung lautet:

„Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)"

2. Die Überschrift des Ersten Hauptstückes
lautet:

„Erstes Hauptstück

Allgemeine Bestimmungen. Europäische Union"

3. Nach der Überschrift des Ersten Hauptstückes
wird folgende Abschnittsüberschrift eingefügt:

„A. Allgemeine Bestimmungen"

4. Am Ende des Art. 10 Abs. l wird der Punkt
durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z18
angefügt:

„18. Wahlen zum Europäischen Parlament."

5. Art. 10 Abs. 4 bis 6 wird aufgehoben.
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6. In Art. 16 Abs. 4 wird die Wortfolge
„ , unbeschadet des Abs. 6," aufgehoben.

7 Art. 16 Abs. 6 wird aufgehoben.

8. Art. 21 werden folgende Abs. 6 und 7
angefügt:

„(6) Durch Gesetz kann vorgesehen werden, daß
1. Beamte zur Ausübung bestimmter Leitungs-

funktionen oder in den Fällen, in denen dies
auf Grund der Natur des Dienstes erforder-
lich ist, befristet ernannt werden;

2. nach Ablauf der Befristung oder bei Ände-
rung der Organisation der Behörden oder der
dienstrechtlichen Gliederungen durch Gesetz
keine Ernennung erforderlich ist;

3. es, soweit die Zuständigkeit zur Ernennung
gemäß Art. 66 Abs. l übertragen ist, in den
Fällen einer Versetzung oder einer Änderung
der Verwendung keiner Ernennung bedarf.

(7) In den Fällen des Abs. 6 besteht kein
Anspruch auf eine gleichwertige Verwendung."

9. Nach
eingefügt:

Art. 23 wird folgender Abschnitt

„B. Europäische Union

Artikel 23a. (1) Die von der Republik Österreich
zu entsendenden Abgeordneten zum Europäischen
Parlament werden auf Grund des gleichen,
unmittelbaren, geheimen und persönlichen Wahl-
rechtes der Männer und Frauen, die vor dem 1.
Jänner des Jahres der Wahl das 18. Lebensjahr
vollendet haben und am Stichtag der Wahl
entweder die österreichische Staatsbürgerschaft
besitzen und nicht nach Maßgabe des Rechts der
Europäischen Union vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen sind oder die Staatsangehörigkeit eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen
und nach Maßgabe des Rechts der Europäischen
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Union wahlberechtigt sind, nach den Grundsätzen
der Verhältniswahl gewählt. Durch Bundesgesetz
werden die näheren Bestimmungen über das
Wahlverfahren getroffen.

(2) Das Bundesgebiet bildet für die Wahlen zum
Europäischen Parlament einen einheitlichen Wahl-
körper.

(3) Wählbar sind alle Männer und Frauen, die
vor dem 1. Jänner des Jahres der Wahl das
19 Lebensjahr vollendet haben und am Stichtag
der Wahl entweder die österreichische Staats-
bürgerschaft besitzen und nicht nach Maßgabe des
Rechts der Europäischen Union vom Wahlrecht
ausgeschlossen sind oder die Staatsangehörigkeit
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union besitzen und nach Maßgabe des Rechts der
Europäischen Union wählberechtigt sind.

(4) Die Ausschließung vom Wahlrecht und von
der Wählbarkeit kann nur die Folge einer
gerichtlichen Verurteilung sein.

(5) Die Durchführung und Leitung der Wahlen
zum Europäischen Parlament obliegt den für die
Wahlen zum Nationalrat bestellten Wahlbehörden.
Die Stimmabgabe im Ausland muß nicht vor einer
Wahlbehörde erfolgen. Die näheren Bestimmungen
über die Stimmabgabe im Ausland können vom
Nationalrat nur in Anwesenheit von mindestens der
Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlos-
sen werden.

(6) Die Wählerverzeichnisse werden von den
Gemeinden im übertragenen Wirkungsbereich
angelegt.

Artikel 23b. (1) öffentlich Bediensteten ist,
wenn sie sich um ein Mandat im Europäischen
Parlament bewerben, die für die Bewerbung um
das Mandat erforderliche freie Zeit zu gewähren.
Öffentlich Bedienstete, die zu Mitgliedern des
Europäischen Parlaments gewählt wurden, sind für
die Dauer der Mandatsausübung unter Entfall der
Dienstbezüge außer Dienst zu stellen. Das Nähere
wird durch Gesetz geregelt.

(2) Hochschullehrer können eine Tätigkeit in
Forschung und Lehre und die Prüfungstätigkeit
auch während der Zugehörigkeit zum Europäi-
schen Parlament fortsetzen. Die Dienstbezüge für
diese Tätigkeit sind entsprechend den tatsächlich
erbrachten Leistungen zu bemessen, dürfen aber
25% der Bezüge eines Hochschullehrers nicht
übersteigen.

(3) Insoweit dieses Bundesverfassungsgesetz die
Unvereinbarkeit von Funktionen mit der Zugehö-
rigkeit oder mit der ehemaligen Zugehörigkeit zum

Nationalrat vorsieht, sind diese Funktionen auch
mit der Zugehörigkeit oder mit der ehemaligen
Zugehörigkeit zum Europäischen Parlament unver-
einbar.

Artikel 23c. (1) Die österreichische Mitwirkung
ah der Ernennung von Mitgliedern der Kommis-
sion, des Gerichtshofes, des Gerichtes erster
Instanz, des Rechnungshofes, des Verwaltungs-
rates der Europäischen Investitionsbank, des Wirt-
schafts- und Sozialausschusses sowie des Aus-
schusses der Regionen im Rahmen der Europäi-
schen Union obliegt der Bundesregierung.

(2) Für die Mitglieder der Kommission, des
Gerichtshofes, des Gerichtes erster Instanz, des
Rechnungshofes und des Verwaltungsrates der
Europäischen Investitionsbank hat die Bundesre-
gierung dabei das Einvernehmen mit dem Haupt-
ausschuß des Nationalrates herzustellen. Die
Bundesregierung hat den Hauptausschuß des
Nationalrates und den Bundespräsidenten gleich-
zeitig von der von ihr beabsichtigten Entscheidung
zu unterrichten.

(3) Für die Mitglieder des Wirtschafts- und
Sozialausschusses sind von der Bundesregierung
Vorschläge der gesetzlichen und sonstigen beruf-
lichen Vertretungen der verschiedenen Gruppen
des wirtschaftlichen und sozialen Lebens ein-
zuholen.

(4) Die österreichische Mitwirkung an der
Ernennung von Mitgliedern des Ausschusses der
Regionen und deren Stellvertretern hat auf Grund
von Vorschlägen der Länder sowie des Öster-
reichischen Städtebundes und des Österreichischen
Gemeindebundes zu erfolgen. Hiebei haben die
Länder je einen, der österreichische Städtebund
und der österreichische Gemeindebund gemeinsam
drei Vertreter vorzuschlagen.

(5) Von den gemäß Abs. 3 und 4 namhaft
gemachten Mitgliedern hat die Bundesregierung
den Nationalrat zu unterrichten. Von den gemäß
Abs. 2, 3 und 4 namhaft gemachten Mitgliedern hat
die Bundesregierung den Bundesrat zu unter-
richten.

Artikel 23d. (1) Der Bund hat die Länder
unverzüglich über alle Vorhaben im Rahmen der
Europäischen Union, die den selbständigen Wir-
kungsbereich der Länder berühren oder sonst für
sie von Interesse sein könnten, zu unterrichten und
ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
Solche Stellungnahmen sind an das Bundeskanzler-
amt zu richten. Gleiches gilt für die Gemeinden,
soweit der eigene Wirkungsbereich oder sonstige
wichtige Interessen der Gemeinden berührt wer-
den. Die Vertretung der Gemeinden obliegt in
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diesen Angelegenheiten dem österreichischen
Städtebund und dem österreichischen Gemeinde-
bund (Art. 115 Abs. 3).

(2) Liegt dem Bund eine einheitliche Stellung-
nahme der Länder zu einem Vorhaben im Rahmen
der Europäischen Union vor, das Angelegenheiten
betrifft, in denen die Gesetzgebung Landessache
ist, so ist der Bund bei Verhandlungen und
Abstimmungen in der Europäischen Union an
diese Stellungnahme gebunden. Der Bund darf
davon nur aus zwingenden außen- und integra-
tionspolitischen Gründen abweichen. Der Bund hat
diese Gründe den Ländern unverzüglich mitzu-
teilen.

(3) Soweit ein Vorhaben im Rahmen der
Europäischen Union auch Angelegenheiten
betrifft, in denen die Gesetzgebung Landessache
ist, kann die Bundesregierung einem von den
Ländern namhaft gemachten Vertreter die Mit-
wirkung an der Willensbildung im Rat übertragen.
Die Wahrnehmung dieser Befugnis erfolgt unter
Beteiligung des zuständigen Mitgliedes der Bundes-
regierung und in Abstimmung mit diesem. Für
einen solchen Ländervertreter gilt Abs. 2. Der
Vertreter der Länder ist dabei in Angelegenheiten
der Bundesgesetzgebung dem Nationalrat, in
Angelegenheiten der Landesgesetzgebung den
Landtagen gemäß Art. 142 verantwortlich.

(4) Die näheren Bestimmungen zu den Abs. l bis
3 sind in einer Vereinbarung zwischen dem Bund
und den Ländern (Art. 15a Abs. 1) festzulegen.

(5) Die Länder sind verpflichtet, Maßnahmen zu
treffen, die in ihrem selbständigen Wirkungsbereich
zur Durchführung von Rechtsakten im Rahmen
der europäischen Integration erforderlich werden;
kommt ein Land dieser Verpflichtung nicht
rechtzeitig nach und wird dies von einem Gericht
im Rahmen der Europäischen Union gegenüber
Österreich festgestellt, so geht die Zuständigkeit zu
solchen Maßnahmen, insbesondere zur Erlassung
der notwendigen Gesetze, auf den Bund über. Eine
gemäß dieser Bestimmung vom Bund getroffene
Maßnahme, insbesondere ein solcherart erlassenes
Gesetz oder eine solcherart erlassene Verordnung,
tritt außer Kraft, sobald das Land die erforderli-
chen Maßnahmen getroffen hat.

Artikel 23e. (1) Das zuständige Mitglied der
Bundesregierung hat den Nationalrat und den
Bundesrat unverzüglich über alle Vorhaben im
Rahmen der Europäischen Union zu unterrichten
und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben.

(2) Liegt dem zuständigen Mitglied der Bundes-
regierung eine Stellungnahme des Nationalrates zu
einem Vorhaben im Rahmen der Europäischen

Union vor, das durch Bundesgesetz umzusetzen ist
oder das auf die Erlassung eines unmittelbar
anwendbaren Rechtsaktes gerichtet ist, der Ange-
legenheiten betrifft, die. bundesgesetzlich zu regeln
wären, so ist es bei Verhandlungen und Abstim-
mungen in der Europäischen Union an diese
Stellungnahme gebunden. Es darf davon nur aus
zwingenden außen- und integrationspolitischen
Gründen abweichen.

(3) Wenn das zuständige Mitglied der Bundes-
regierung von einer Stellungnahme des National-
rates gemäß Abs. 2 abweichen will, so hat es den
Nationalrat neuerlich zu befassen. Soweit der in
Vorbereitung befindliche Rechtsakt der Europäi-
schen Union eine Änderung des geltenden Bundes-
verfassungsrechts bedeuten würde, ist eine Abwei-
chung jedenfalls nur zulässig, wenn ihr der
Nationalrat innerhalb angemessener Frist nicht
widerspricht.

(4) Wenn der Nationalrat eine Stellungnahme
gemäß Abs. 2 abgegeben hat, so hat das zuständige
Mitglied der Bundesregierung dem Nationalrat
nach der Abstimmung in der Europäischen Union
Bericht zu erstatten. Insbesondere hat das
zuständige Mitglied der Bundesregierung, wenn
es von einer Stellungnahme des Nationalrates
abgewichen ist, die Gründe hiefür dem National-
rat unverzüglich mitzuteilen.

(5) Die Wahrnehmung der Zuständigkeiten des
Nationalrates gemäß den Abs. l bis 4 obliegt
grundsätzlich dessen Hauptausschuß. Die näheren
Bestimmungen hiezu werden durch das Bundes-
gesetz über die Geschäftsordnung des National-
rates getroffen. Dabei kann inbesondere geregelt
werden, inwieweit für die Behandlung von Vor-
haben im Rahmen der Europäischen Union anstelle
des Hauptausschusses ein eigener ständiger Unter-
ausschuß des Hauptausschusses zuständig ist und
die Wahrnehmung der Zuständigkeiten gemäß den
Abs. l bis 4 dem Nationalrat selbst vorbehalten ist.
Für den ständigen Unterausschuß gilt Art. 55
Abs. 2.

(6) Liegt dem zuständigen Mitglied der Bundes-
regierung eine Stellungnahme des Bundesrates zu
einem Vorhaben im Rahmen der Europäischen
Union vor, das zwingend durch ein Bundes-
verfassungsgesetz umzusetzen ist, das nach Art. 44
Abs. 2 der Zustimmung des Bundesrates bedürfte,
so ist es bei Verhandlungen und Abstimmungen in
der Europäischen Union an diese Stellungnahme
gebunden. Es darf davon nur aus zwingenden
außen- und integrationspolitischen Gründen abwei-
chen. Die Wahrnehmung der Zuständigkeiten des
Bundesrates gemäß Abs. l und diesem Absatz wird
durch die Geschäftsordnung des Bundesrates näher
geregelt.
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Artikel 23f. (1) Österreich wirkt an der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der
Europäischen Union auf Grund des Titels V des
Vertrages über die Europäische Union mit. Dies
schließt die Mitwirkung an Maßnahmen ein, mit
denen die Wirtschaftsbeziehungen zu einem oder
mehreren dritten Ländern ausgesetzt, einge-
schränkt oder vollständig eingestellt werden.

(2) Für Beschlüsse im Rahmen der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen
Union auf Grund des Titels V sowie für Beschlüsse
im Rahmen der Zusammenarbeit in den Bereichen
Justiz und Inneres auf Grund des Titels VI des
Vertrages über die Europäische Union gilt Art. 23e
Abs. 2 bis 5."

10. Art. 30 Abs. 3 lautet:

„(3) Zur Besorgung der parlamentarischen
Hilfsdienste und der Verwaltungsangelegenheiten
im Bereich der Organe der Gesetzgebung des
Bundes sowie zur Besorgung gleichartiger Hilfs-
dienste und Verwaltungsangelegenheiten, die die
von der Republik Österreich entsendeten Abge-
ordneten zum Europäischen Parlament betreffen,
ist die Parlamentsdirektion berufen, die dem
Präsidenten des Nationalrates untersteht. Für den
Bereich des Bundesrates ist die innere Organisation
der Parlamentsdirektion im Einvernehmen mit dem
Vorsitzenden des Bundesrates zu regeln, dem bei
Besorgung der auf Grund dieses Gesetzes dem
Bundesrat übertragenen Aufgaben auch das
Weisungsrecht zukommt."

11 Art. 56 Abs. 2 lautet:

„(2) Hat ein Mitglied der Bundesregierung oder
ein Staatssekretär auf sein Mandat als Mitglied des
Nationalrates verzichtet, so ist ihm nach dem
Ausscheiden aus diesem Amt, in den Fällen des
Art. 71 nach der Enthebung von der Betrauung mit
der Fortführung der Verwaltung, von der
zuständigen Wahlbehörde das Mandat erneut
zuzuweisen, wenn der Betreffende nicht gegen-
über der Wahlbehörde binnen acht Tagen auf die
Wiederausübung des Mandates verzichtet hat."

12. Art. 56 Abs. 4 lautet:

„(4) Abs. 2 und 3 gelten auch, wenn ein Mitglied
der Bundesregierung oder ein Staatssekretär die
Wahl zum Mitglied des Nationalrates nicht
angenommen hat."

13. An. 59 lautet:

„Artikel 59. Kein Mitglied des Nationalrates, des
Bundesrates oder des Europäischen Parlamentes
kann gleichzeitig einem der beiden anderen
Vertretungskörper angehören."

14. Der bisherige Text des Art. 73 wird als Abs. l
bezeichnet; als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Der jeweils zuständige Bundesminister kann
die Befugnis, an den Tagungen des Rates der
Europäischen Union teilzunehmen und in diesem
Rahmen zu einem bestimmten Vorhaben die
Verhandlungen zu führen und die Stimme abzuge-
ben, einem anderen Bundesminister oder einem
Staatssekretär übertragen."

15. Art. 117 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Wahlen in den Gemeinderat finden auf
Grund des gleichen, unmittelbaren, geheimen und
persönlichen Verhältniswahlrechts aller Staatsbür-
ger statt, die in der Gemeinde den Hauptwohnsitz
haben; die Landesgesetze können jedoch vorsehen,
daß auch Staatsbürger, die in der Gemeinde einen
Wohnsitz, nicht aber den Hauptwohnsitz haben,
wahlberechtigt sind. In der Wahlordnung dürfen
die Bedingungen des aktiven und passiven Wahl-
rechtes nicht enger gezogen sein als in der
Wahlordnung zum Landtag. Es kann jedoch
bestimmt werden, daß das aktive und passive
Wahlrecht in den Gemeinderat Personen, die sich
noch nicht ein Jahr in der Gemeinde aufhalten,
dann nicht zukommt, wenn ihr Aufenthalt in der
Gemeinde offensichtlich nur vorübergehend ist.
Unter den von den Ländern festzulegenden
Bedingungen steht das aktive und passive Wahl-
recht auch den Staatsbürgern anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union zu. Die Bestim-
mungen über die Wahlpflicht bei den Wahlen zum
Landtag (Art. 95 Abs. l letzter Satz) finden für die
Wahlen in den Gemeinderat sinngemäß Anwen-
dung. Die Wahlordnung kann bestimmen, daß die
Wähler ihr Wahlrecht in Wahlkreisen ausüben, von
denen jeder ein geschlossenes Gebiet umfassen
muß. Eine Gliederung der Wählerschaft in andere
Wahlkörper ist nicht zulässig. Für den Fall, daß
keine Wahlvorschläge eingebracht werden, kann in
der Wahlordnung bestimmt werden, daß Personen
als gewählt gelten, deren Namen auf den Stimm-
zetteln am häufigsten genannt werden."

16. In Art. 112 wird die Zitierung „Art. 142
Abs. 2 lit. d" durch „Art. 142 Abs. 2 lit. e" ersetzt.

17 Art. 122 Abs. l lautet:

„(1) Der Rechnungshof untersteht unmittelbar
dem Nationalrat. Er ist in Angelegenheiten der
Bundesgebarung und der Gebarung der gesetz-
lichen beruflichen Vertretungen, soweit sie in die
Vollziehung des Bundes fallen, als Organ des
Nationalrates, in Angelegenheiten der Länder-,
Gemeindeverbände- und Gemeindegebarung sowie
der Gebarung der gesetzlichen beruflichen Vertre-
tungen, soweit sie in die Vollziehung der Länder
fallen, als Organ des betreffenden Landtages tätig."
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18. Art. 122 Abs. 3 bis 5 lautet:
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„(3) Der Rechnungshof besteht aus einem
Präsidenten und den erforderlichen Beamten und
Hilfskräften.

(4) Der Präsident des Rechnungshofes wird auf
Vorschlag des Hauptausschusses vom Nationalrat
für eine Funktionsperiode von zwölf Jahren
gewählt; eine Wiederwahl ist unzulässig. Er leistet
vor Antritt seines Amtes dem Bundespräsidenten
die Angelobung.

(5) Der Präsident des Rechnungshofes darf
keinem allgemeinen Vertretungskörper angehören
und in den letzten vier Jahren nicht Mitglied der
Bundesregierung oder einer Landesregierung
gewesen sein."

19. Art. 123 Abs. 2 lautet:

„(2) Er kann durch Beschluß des Nationalrates
abberufen werden."

20. Art. 123a Abs. l lautet:

„(1) Der Präsident des Rechnungshofes ist
berechtigt, an den Verhandlungen über die
Berichte des Rechnungshofes, die Bundesrech-
nungsabschlüsse, Anträge betreffend die Durch-
führung besonderer Akte der Gebarungsüberprü-
fung durch den Rechnungshof und die den
Rechnungshof betreffenden Kapitel des Entwurfes
des Bundesfinanzgesetzes im Nationalrat sowie in
seinen Ausschüssen (Unterausschüssen) teilzuneh-
men."

21. Art. 124 lautet:

„Artikel 124. (1) Der Präsident des Rechnungs-
hofes wird im Falle seiner Verhinderung vom
rangältesten Beamten des Rechungshofes vertreten.
Dies gilt auch, wenn das Amt des Präsidenten
erledigt ist. Die Stellvertretung des Präsidenten des
Rechnungshofes im Nationalrat wird durch das
Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des
Nationalrates bestimmt.

(2) Im Falle der Stellvertretung des Präsidenten
gelten für den Stellvertreter die Bestimmungen des
Art. 123 Abs. 1."

22. Nach Art. 127a wird folgender Art. 127b
eingefügt:

„Artikel 127b. (1) Der Rechnungshof ist befugt,
die Gebarung der gesetzlichen beruflichen Vertre-
tungen zu überprüfen.

(2) Die gesetzlichen beruflichen Vertretungen
haben dem Rechnungshof alljährlich den Vor-
anschlag und den Rechnungsabschluß zu übermit-
teln.

(3) Die Überprüfung des Rechnungshofes hat
sich auf die ziffernmäßige Richtigkeit, die Über-
einstimmung mit den bestehenden Vorschriften,
ferner auf die Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
der Gebarung zu erstrecken; diese Überprüfung
umfaßt jedoch nicht die für die Gebarung in
Wahrnehmung der Aufgaben als Interessenvertre-
tung maßgeblichen Beschlüsse der zuständigen
Organe der gesetzlichen beruflichen Vertretungen.

(4) Der Rechnungshof hat das Ergebnis seiner
Überprüfung dem Vorsitzenden des -satzungsge-
benden Organs (Vertretungskörpers) der gesetz-
lichen beruflichen Vertretung bekanntzugeben.
Dieser hat das Ergebnis der Überprüfung samt
einer allfälligen Stellungnahme dazu dem satzungs-
gebenden Organ (Vertretungskörper) der gesetz-
lichen beruflichen Vertretung vorzulegen. Der
Rechnungshof hat das Ergebnis der Überprüfung
gleichzeitig auch der zur obersten Aufsicht über die
gesetzliche berufliche Vertretung zuständigen
Behörde mitzuteilen. Die Berichte des Rechungs-
hofes sind nach Vorlage an das satzungsgebende
Organ (den Vertretungskörper) zu veröffentli-
chen."

23. An. 141 Abs. l und 2 lautet:

„(1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt
a) über die Anfechtung der Wahl des Bundes-

präsidenten, von Wahlen zu den allgemeinen
Vertretungskörpern, zum Europäischen Par-
lament und zu den satzungsgebenden
Organen (Vertretungskörpern) der gesetz-
lichen beruflichen Vertretungen;

b) über Anfechtungen von Wahlen in die
Landesregierung und in die mit der Voll-
ziehung betrauten Organe einer Gemeinde;

c) auf Antrag eines allgemeinen Vertretungs-
körpers auf Mandatsverlust eines seiner
Mitglieder; auf Antrag von wenigstens elf
Abgeordneten des Europäischen Parlamentes
aus der Republik Österreich auf Mandatsver-
lust eines Abgeordneten des Europäischen
Parlamentes aus der Republik Österreich;

d) auf Antrag eines satzungsgebenden Organes
(Vertretungskörpers) einer gesetzlichen
beruflichen Vertretung auf Mandatsverlust
eines der Mitglieder eines solchen Organes;



7306 311. Stück — Ausgegeben am 21. Dezember 1994 — Nr. 1013

e) soweit in den die Wahlen regelnden Bundes-
oder Landesgesetzen die Erklärung des
Mandatsverlustes durch Bescheid einer Ver-
waltungsbehörde vorgesehen ist, über die
Anfechtung solcher Bescheide, durch die der
Verlust des Mandates in einem allgemeinen
Vertretungskörper, in einem mit der Voll-
ziehung betrauten Organ einer Gemeinde
oder in einem satzungsgebenden Organ
(Vertretungskörper) einer gesetzlichen beruf-
lichen Vertretung ausgesprochen wurde,
nach Erschöpfung des Instanzenzuges.

Die Anfechtung (der Antrag) kann auf die
behauptete Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens
beziehungsweise auf einen gesetzlich vorgesehenen
Grund für den Verlust der Mitgliedschaft in einem
allgemeinen Vertretungskörper, im Europäischen
Parlament, in einem mit der Vollziehung betrauten
Organ einer Gemeinde oder in einem satzungsge-
benden Organ (Vertretungskörper) einer gesetz-
lichen beruflichen Vertretung gegründet werden.
Der Verfassungsgerichtshof hat einer Wahlanfech-
tung stattzugeben, wenn die behauptete Rechts-
widrigkeit eines Wahlverfahrens erwiesen wurde
und auf das Wahlergebnis von Einfluß war. In dem
Verfahren vor den Verwaltungsbehörden hat auch
der allgemeine Vertretungskörper und die gesetz-
liche berufliche Vertretung Parteistellung.

(2) Wird einer Anfechtung gemäß Abs. l lit. a
stattgegeben und dadurch die teilweise oder
gänzliche Wiederholung der Wahl zu einem
allgemeinen Vertretungskörper, zum Europäischen
Parlament oder zu einem satzungsgebenden Organ
der gesetzlichen beruflichen Vertretungen erforder-
lich, so verlieren die betroffenen Mitglieder dieses
Vertretungskörpers ihr Mandat im Zeitpunkt der
Übernahme desselben durch jene Mitglieder, die
bei der innerhalb von 100 Tagen nach der
Zustellung des Erkenntnisses des Verfassungsge-
richtshofes durchzuführenden Wiederholungswahl
gewählt wurden."

24. Nach Art, 142 Abs. 2 lit. b werden die
bisherigen lit. c bis h als lit. d bis i bezeichnet und
wird als neue lit. c eingefügt:

,,c) gegen einen österreichischen Vertreter im
Rat wegen Gesetzesverletzung in Angelegen-
heiten, in denen die Gesetzgebung Bundes-
sache wäre: durch Beschluß des National-
rates, wegen Gesetzesverletzung in Angele-
genheiten, in denen die Gesetzgebung
Landessache wäre: durch gleichlautende
Beschlüsse aller Landtage;"

25. In Art. 142 Abs. 3 wird die Zitierung „Abs. 2
lit. d" durch „Abs. 2 lit. e" ersetzt.

26. Art. 142 Abs. 4 erster Satz zweiter Halbsatz
lautet:

„bei geringfügigen Rechtsverletzungen in den in
Abs. 2 unter c, e, g und h erwähnten Fällen kann
sich der Verfassungsgerichtshof auf die Feststellung
beschränken, daß eine Rechtsverletzung vorliegt."

27 An. 142 Abs. 5 lautet:

„(5) Der Bundespräsident kann von dem ihm
nach Art. 65 Abs. 2 lit. c zustehenden Recht nur auf
Antrag des Vertretungskörpers oder der Vertre-
tungskörper, von dem oder von denen die Anklage
beschlossen worden ist, wenn aber die Bundesre-
gierung die Anklage beschlossen hat, nur auf deren
Antrag Gebrauch machen, und zwar in allen Fällen
nur mit Zustimmung des Angeklagten."

28. In Art. 147 Abs. 2 zweiter Satz wird das
Wort „Dreiervorschlägen" durch „Vorschlägen"
ersetzt.

29. Der bisherige Text des Art. 150 wird als
Abs. l bezeichnet; als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Gesetze, die erst einer neuen Fassung
bundesverfassungsgesetzlicher Bestimmungen ent-
sprechen, dürfen von der Kundmachung des die
Änderung bewirkenden Bundesverfassungsgesetzes
an erlassen werden. Sie dürfen jedoch nicht vor
dem Inkrafttreten der neuen bundesverfassungsge-
setzlichen Bestimmungen in Kraft treten, soweit sie
nicht lediglich Maßnahmen vorsehen, die für ihre
mit dem Inkrafttreten der neuen bundesverfas-
sungsgesetzlichen Bestimmungen beginnende Voll-
ziehung erforderlich sind."

30. An. 151 wird folgender Absatz angefügt:

„(11) Für das Inkrafttreten durch das Bundes-
verfassungsgesetz BGBl. Nr. 1013/1994 neu gefaß-
ter oder eingefügter Bestimmungen, für das
Außerkrafttreten durch dasselbe Bundesverfas-
sungsgesetz aufgehobener Bestimmungen dieses
Bundesverfassungsgesetzes sowie für den Über-
gang zur neuen Rechtslage gilt folgendes:

1. Der Gesetzestitel, Art. 21 Abs. 6 und 7, Art. 56
Abs. 2 und 4, Art. 122 Abs. 3 bis 5, Art. 123 Abs. 2,
Art. 123a Abs. l, Art. 124, Art. 147 Abs. 2 zweiter
Satz sowie Art. 150 Abs. 2 treten mit I.Jänner 1995
in Kraft.

2. Die Überschrift des Ersten Hauptstückes, die
Überschrift des Abschnitts A im Ersten Hauptstück,
Art. 10 Abs. l Z 18, Art. 16 Abs. 4, Abschnitt B des
Ersten Hauptstückes, Art. 30 Abs. 3, Art. 59, Art. 73
Abs. 2, Art. 117 Abs. 2, Art. 141 Abs. l und 2,
Art. 142 Abs. 2 lit. c und Bezeichnungen der
nunmehrigen lit. d bis i sowie Art. 142 Abs. 3 bis 5



311. Stück — Ausgegeben am 21 Dezember 1994 — Nr. 1013 7307

treten zugleich mit dem Staatsvertrag über den
Beitritt der Republik Österreich zur Europäischen
Union*) in Kraft.

3. Zugleich mit dem Inkrafttreten der in Z 2
genannten Bestimmungen treten Art. 10 Abs. 4 bis 6
und Art. 16 Abs. 6 in der Fassung des Bundes-
verfassungsgesetzes BGBl. Nr. 276/1992 außer
Kraft.

4. Art. 122 Abs. l und Art. 127b treten mit
I.Jänner 1997 in Kraft. Sie gelten für dem
31.Dezember 1994 nachfolgende. Gebarungsvor-
gänge.

5. Solange die Vertreter Österreichs im Euro-
päischen Parlament nicht auf Grund einer all-
gemeinen Wahl gewählt sind, werden sie vom
Nationalrat aus dem Kreis der Mitglieder der
Bundesversammlung entsendet. Diese Entsendung
erfolgt auf Grund von Vorschlägen der im
Nationalrat vertretenen Parteien nach Maßgabe
ihrer Stärke gemäß dem Grundsatz der Verhältnis-
wahl. Für die Dauer der Entsendung können
Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates
gleichzeitig Mitglieder des Europäischen Parlamen-
tes sein. Im übrigen gilt Art. 23 b Abs. l und 2

sinngemäß. Wenn ein in das Europäische Parla-
ment entsendetes Mitglied des Nationalrates auf

Mandat als Mitglied des Nationalratessein

*) Die Kundmachung des Vertrages und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

verzichtet, dann gilt Art. 56 Abs. 2 und 3.

6. Z 5 tritt mit 22. Dezember 1994 in Kraft."

Artikel II

Aufhebung des EWR-Bundesverfassungsgesetzes

Das EWR-Bundesverfassungsgesetz, BGBl.
Nr. 115/1993, tritt zugleich mit dem Inkrafttreten
des Staatsvertrages über den Beitritt der Republik
Österreich zur Europäischen Union außer Kraft.

Artikel III

Aufhebung des EGKS-Abkommen-Durchführungs-
gesetzes

Das EGKS-Abkommen-Durchführungsgesetz,
BGBl. Nr. 332/1973, tritt zugleich mit dem
Inkrafttreten des Staatsvertrages über den Beitritt
der Republik Österreich zur Europäischen Union
in seiner zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung
außer Kraft.

Klestil
Vranitzky


